
 
 

Protokollauszug 
aus der 

31. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtent-
wicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes  

vom 17.08.2021 

 
öffentlich 
Top 5.5 Hohe Energiestandards beim Bau von städtischen Gebäuden 

21/SVV/0632 
geändert beschlossen 

 
 
Siehe TOP 5.4 
 
 
Der Ausschussvorsitzende stellt den geänderten Antrag zur Abstimmung: 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes 
empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie folgt zu beschließen: 
 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, beim Neubau von kommunalen Gebäuden in Potsdam 
besonders hohe Gebäudeenergiestandards umzusetzen und die ökologische Nachhaltigkeit zu 
berücksichtigen. 
  
Zu diesem Zweck gelten für die Errichtung kommunaler Hochbauten der Stadt, des Kommunaler 
Immobilienservices (KIS) und durch Gesellschafterbeschluss auch der Pro Potsdam und ihrer 
Tochtergesellschaften folgende Grundsätze: 
 

1. Neubauten werden ab sofort mindestens entsprechend dem Effizienzstandard EG 55 NH 
oder EH 55 NH geplant, ab einem Projektvolumen von mehr als 15 Mio. Euro nach 
dem Effizienzstandard EG 55 NH oder EH 55 NH, so dass für sie die entsprechende 
hohe Förderung aus dem Programm „Bundesförderung effiziente Gebäude“ beantragt 
werden kann; Abweichungen sind besonders zu begründen. 
 

2. Ab 2025 werden Neubauten werden, vorbehaltlich der Verfügbarkeit entsprechende 
Fördermittel, mindestens entsprechend dem Effizienzstandard EG 40 NH oder EH 40 
NH geplant, ab einem Projektvolumen von mehr als 15 Mio. Euro nach dem Effizi-
enzstandard EG 40 NH oder EH 40 NH, so dass für sie die entsprechende hohe Förde-
rung aus dem Programm „Bundesförderung effiziente Gebäude“ beantragt werden kann; 
Abweichungen sind besonders zu begründen. 
 

3. Außerhalb des Fernwärmevorranggebietes werden Neubauten so geplant, dass ihr Ener-
giebedarf weitgehend aus erneuerbaren Quellen gedeckt wird, so dass in der Regel die 
Anforderungen der „EE-Klasse“ der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) einge-
halten wird; Abweichungen sind besonders zu begründen. 
innerhalb des Fernwärmevorranggebietes kann regelmäßig auf die Fernwärme der EWP 
zurückgegriffen werden; ergänzend wird die Wärmeerzeugung durch Erneuerbarer 
Energien im direkten Umfeld geprüft.  



4. Bei der Gestaltung der Außenanlagen ist die Pflanzung und Pflege zahlreicher Bäume 
vorzusehen. 

 
Dem Werksausschuss KIS bzw. dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und 
ländliche Entwicklung (SBWL) ist regelmäßig zu berichten, der erste Zwischenbericht soll im Fe-
bruar 2022 erfolgen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: 6 
Ablehnung: 1 
Stimmenthaltung: 2 

 
 


